
Amtsblatt der Stadt Wesseling 
 
 
41. Jahrgang  Ausgegeben in Wesseling am 24. Februar 2010  Nummer 05 
 
 
 
Rat am 3. März 2010, 18:00 Uhr 
 
Am Mittwoch, dem 3. März 2010, 18:00 Uhr, findet im Ratssaal des Neuen Rathauses, 1. 
Obergeschoss, die 5. Sitzung des Rates der Stadt Wesseling mit folgender Tagesordnung statt: 
 
 
I. ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
1. Bestellung eines Schriftführers 
 
2. Beschlussfassung über die Tagesordnung 
 
3. Einwohnerfragestunde 
 
4. Genehmigung der Niederschrift der letzten Sitzung 
 
5. Haushaltssicherungskonzept (HSK) und Haushaltssatzung der Stadt Wesseling für das 

Haushaltsjahr 2010 
 
6. Teilnahme von Vertreter/inne/n von Verbänden ( AWO, Caritasverband, DRK und VdK ) an den 

Sitzungen des Ausschusses für Familie, Soziales, Gesundheit und Senioren 
 
7. Widmung eines Teilstücks des Hessenweges in Wesseling-Keldenich als städtische Straße für 

den öffentlichen Verkehr 
 
8. Einziehung städtischer Straßen- und Wegeflächen 

hier: Teilstück des Hessenweges in Wesseling, Gemarkung Keldenich Flur 11 Teilfläche aus 
Flurstück 691 

 
9. Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung:  

hier: Dienstreise von Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses 
 
10. Antrag der Fraktion Bündnis90/Die Grünen: Finanzsituation der Stadt Wesseling 
 
11. Antrag der Fraktion Bündnis90/Die Grünen: Gründung Lesementoring in Wesseling 
 
12. Mitteilungen und Anfragen 
 
 
 
II. NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
1. Mitteilungen und Anfragen 
 
2. Presseveröffentlichungen 
 
 
Wesseling, den 18. Februar 2010 
 
gez. Hans-Peter Haupt 
Bürgermeister 
 



 
 
 
Bekanntmachung des Ergebnisses zur Integrationsratswahl der Stadt Wesseling am 07. 
Februar 2010 
 
Der Wahlausschuss der Stadt Wesseling hat in seiner Sitzung am 10. Februar 2010 folgendes 
Ergebnis zur Wahl des Integrationsrates der Stadt Wesseling am 07. Februar 2010 festgestellt: 
 
Wahlberechtigte Wähler 
insgesamt insgesamt 
A B 
4.095 343 
 
abgegebene Stimmen 
ungültig gültig 
C D 
0 343 
 
Von den gültigen Stimmen entfielen auf die Wählergruppe/Einzelbewerber: 
 
Wählergruppe/Einzelbewerber/in Stimmenzahl 
D1 Christian von Bismarck 28 
D2 Evald Kalmann 11 
D3 Vedat Dural 152 
D4 Tuncay Erdemir 53 
D5 Junge Liste 54 
D6 Vitaliy Levit 45 
 
Nachdem das Ergebnis der am 07. Februar 2010 erfolgten Integrationsratswahl durch den 
Wahlausschuss der Stadt Wesseling am 10. Februar 2010 festgestellt worden ist, gebe ich gemäß § 
35 Absatz 2 Kommunalwahlgesetz (KWahlG) die Namen der in den Integrationsrat der Stadt 
Wesseling gewählten Bewerber bekannt. 
 
Bewerber 
Vedat Dural 
Rahman Olgun (Junge Liste) 
Tuncay Erdemir 
Vitaliy Levit 
Christian von Bismarck 
 
Drei Sitze bleiben unbesetzt. 
 
Gemäß § 39 Absatz 1 KWahlG können gegen die Gültigkeit der Wahl 
- jede/r Wahlberechtigte 
sowie 
- jede/r Bürger/in der Stadt Wesseling 
binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses Einspruch einlegen. Der Einspruch ist 
beim Wahlleiter der Stadt Wesseling (Neues Rathaus, Erdgeschoss, Zimmer 15) schriftlich 
einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. 
 
Ich weise darauf hin, dass die Frist vom Tag der Bekanntmachung an läuft. 
 
Diese Veröffentlichung erfolgt unbeschadet der Annahme oder Ablehnung der Wahl durch die 
Bewerber. 
 
Wesseling, 16. Februar 2010 
 
Stadt Wesseling 
Der Wahlleiter in Vertretung 



 
gez. Bernhard Hadel 
Erster Beigeordneter 
 
 
 
Bekanntmachung des Entwurfs der Haushaltssatzung der Stadt Wesseling für das 
Haushaltsjahr 2010 
 
 
1. Haushaltssatzung der Stadt Wesseling für das Haushaltsjahr 2010 
 
Aufgrund des §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Transparenzgesetzes vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S.950), hat der Rat der Stadt Wesseling 
mit Beschluss vom __.__.____ folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 
 
§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt 
voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden 
Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen 
enthält, wird 
 
 
- im Ergebnisplan mit 
 

 

dem Gesamtbetrag der Erträge auf 57.542.700 € 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 
 

76.822.500 € 

- im Finanzplan mit 
 

 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 55.256.900 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 
 

73.350.300 € 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der 
Finanzierungstätigkeit auf 
 

 
10.700.800 € 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der 
Finanzierungstätigkeit auf 
 

 
11.252.300 € 

festgesetzt. 
 
 
§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 6.549.300 € 
festgesetzt. 
 
 
§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen 
in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 150.000 € festgesetzt. 
 
 
§ 4 
 
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 19.279.800 € 
festgesetzt. 



 
§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur rechtzeitigen Liquiditätssicherung in Anspruch genommen 
werden dürfen, wird auf 10.000.000 € festgesetzt. 
 
§ 6 
 
Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern wurden bereits mit der Satzung der Stadt Wesseling 
über die Festsetzung der Realsteuern (Realsteuerhebesatz-Satzung) vom 13.01.2010 für das 
Haushaltsjahr 2010 wie folgt festgesetzt  
 
1. Grundsteuer 
1.1  für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 210 v. H. 
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 420 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer auf 440 v. H. 
 
(Anm.: Die Angabe der Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat nur deklaratorische Bedeutung.) 
 
 
§ 7 
 
1. Alle Erträge und Aufwendungen sowie alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen, die 
den einzelnen Bereichen der Stadtverwaltung für ihren Aufgabenbereich zur eigenverantwortlichen 
Bewirtschaftung übertragen sind, werden jeweils gemäß § 21 Absatz 1 der Gemeindehaushalts-
verordnung (GemHVO) zu Budgets verbunden. Die Einrichtungen, die in der Regel aus Entgelten 
finanziert werden (kostenrechnende Einrichtungen), stellen Sonderbudgets innerhalb der Bereichs-
budgets dar. Unabhängig von ihrer Zuordnung zu den Bereichsbudgets werden alle Personal-
aufwendungen und alle Ansätze für Abschreibungen zu je einem Budget verbunden.  
 
In den Budgets ist die Summe der Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen 
verbindlich (§ 21 Absatz 1 Satz 2 GemHVO). Die gegenseitige Deckungsfähigkeit von 
Haushaltsansätzen in den Budgets unterliegt folgenden Einschränkungen: 
 
- Eine Inanspruchnahme von Haushaltsansätzen für investive Auszahlungen zugunsten von Ansätzen 
für Aufwendungen ist nicht zulässig. 
 
- Ansätze für nicht auszahlungswirksame Aufwendungen (z.B. Abschreibungen) können nicht zur 
Deckung von auszahlungswirksamen Aufwendungen eingesetzt werden. 
 
- Haushaltsansätze für Leistungen ohne rechtliche Verpflichtung können nicht zu Lasten von Ansätzen 
für Pflichtaufgaben erhöht werden. 
 
- Bei Sonderbudgets (kostenrechnende Einrichtungen) wird die gegenseitige Deckungsfähigkeit auf 
die Ansätze des Sonderbudgets beschränkt. 
 
- Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ist der Teil der Ermächtigung für 
Aufwendungen oder Auszahlungen, der auf zweckgebundenen Erträgen bzw. Einzahlungen beruht. 
 
Die Entscheidung über die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit trifft der für den 
Bereich zuständige Wahlbeamte, im Übrigen und bei Auszahlungen für Investitionen der Kämmerer. 
Die Wahlbeamten können ihre Befugnis auf die ihnen zugeordneten Verwaltungsdirektoren 
übertragen. 
 
2. Mehrerträge und Mehreinzahlungen in den einzelnen Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen 
und Mehrauszahlungen in diesen Budgets (unechte Deckungsfähigkeit), und zwar mit folgenden 
Einschränkungen: 
 
- Mehrerträge oder Mehreinzahlungen in Sonderbudgets (kostenrechnenden Einrichtungen) dürfen 
nur für Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen des jeweiligen Sonderbudgets verwendet 
werden. 



 
- Zweckgebundene Mehrerträge oder Mehreinzahlungen dürfen nur für entsprechende 
Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden.  
 
Die Entscheidung über die Inanspruchnahme der unechten Deckungsfähigkeit trifft der für den Bereich 
zuständige Wahlbeamte, sofern die Mehrerträge auf die Auflösung oder Herabsetzung von 
Rückstellungen zurückgehen, der Kämmerer. Die Wahlbeamten können ihre Befugnis auf die ihnen 
zugeordneten Verwaltungsdirektoren übertragen. 
 
 
3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich im Sinne des § 83 
Abs. 2 GO NRW, wenn sie mehr als 25.000 € betragen; sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des 
Rates. Dies gilt nicht bei Beträgen, die wirtschaftlich durchlaufend sind, und bei nicht 
auszahlungswirksamen Aufwendungen. Im Übrigen entscheidet gemäß § 83 GO NRW der Kämmerer.  
 
4. Als Wertgrenze für die Einzelveranschlagung von Investitionsmaßnahmen (§ 4 Absatz 4 und § 14 
Absatz 1 Satz 1 GemHVO) und für die Einzelveranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen (§ 13 
Absatz 1 Satz 2 GemHVO) werden 5.000 € festgesetzt. Unabhängig von dieser Wertgrenze können 
die Einzelmaßnahmen für Inventarbeschaffungen in den einzelnen Teilfinanzplänen 
zusammengefasst werden. 
 
5. Es gilt eine allgemeine Stellenbesetzungssperre, nach der freie Stellen erst nach Ablauf von zwölf 
Monaten (wieder-)besetzt werden dürfen. Über Ausnahmen entscheidet der Verwaltungsvorstand. 
 
Die im Stellenplan ausgewiesenen Vermerke „künftig wegfallend“ (k.w.) oder „künftig umzuwandeln“ 
(k.u.) haben nachstehende Rechtsfolgen: 
 
- K.w.-Vermerk: Die Stelle entfällt nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers oder mit der Erledigung 
der Aufgabe oder zu dem angegebenen Zeitpunkt. 
 
- K.u.-Vermerk: Die von einem Vermerk betroffenen Stellen sind nach dem Ausscheiden des 
Stelleninhabers in eine Planstelle der angegebenen Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln. 
Fehlt bei einer mit einem k.u.-Vermerk versehenen Stelle die Angabe der Besoldungs- oder 
Entgeltgruppe, ist nach dem Ausscheiden des Stelleninhabers eine Neubewertung vorzunehmen. 
 
 
 
2. Bekanntmachung des Entwurfs der Haushaltssatzung der Stadt Wesseling 
 
Der vorstehende Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2010 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen liegt im 
neuen Rathaus, 5. Obergeschoss, Zimmer 518, zu jedermanns Einsicht aus und wird während der 
Dauer des Beratungsverfahrens im Rat zur Einsichtnahme verfügbar gehalten. Er ist zudem im 
Internet unter der Adresse http://www.wesseling.de/verwaltung/haushalt/haushaltsentwurf2010.php 
abrufbar. Das Rathaus ist geöffnet 
 
montags, mittwochs, donnerstags von 07.30 bis 16.00 Uhr 
dienstags von 07.30 bis 18.00 Uhr und 
freitags von 07.30 bis 12.30 Uhr 
 
Gegen den Entwurf können Einwohner und Abgabepflichtige der Stadt Wesseling Einwendungen 
erheben. Diese sind schriftlich oder zur Niederschrift innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Beginn 
der Auslegung beim Bürgermeister der Stadt Wesseling, Alfons-Müller-Platz, 50389 Wesseling, 
geltend zu machen. 
 
Über Einwendungen beschließt der Rat der Stadt Wesseling in öffentlicher Sitzung. 
 
 
Wesseling, den 16. Februar 2010 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 



 
gez. Bernhard Hadel 
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer 
 
 
 
 
Wahlbekanntmachung 
 
Am 9. Mai 2010 findet die Wahl zum Landtag Nordrhein-Westfalen statt. Die Wahl dauert von 
8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
 
 
1. 
Die Stadt Wesseling gehört zum Wahlkreis 7 - Rhein-Erft-Kreis III und ist in 19 Stimmbezirke 
eingeteilt. 
 
Die Wahlbenachrichtigungen werden in der Zeit vom 5. bis 18. April 2010 übersandt. Sie enthalten 
die Angaben über den Stimmbezirk und den Wahlraum, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 
 
Die Abgrenzung der Stimmbezirke kann während der allgemeinen Dienstzeit im Rathaus der Stadt 
Wesseling, Erdgeschoss, Raum 25, eingesehen werden. 
 
 
2. 
Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimmbezirks wählen, in dessen 
Wählerverzeichnis er eingetragen ist. 
 
Der Wähler soll die Wahlbenachrichtigung mitbringen und hat sich auf Verlangen über seine Person 
auszuweisen. Deshalb ist der Personalausweis oder Reisepass mitzubringen. 
 
Die Wahlbenachrichtigung ist bei der Wahl auf Verlangen abzugeben. 
 
 
3. 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler bekommt bei Betreten des Wahlraumes 
einen Stimmzettel ausgehändigt. 
 
Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 
 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der zugelassenen Kreis-
wahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern eine Kurzbezeichnung verwendet wird, auch dieser, 
bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem das Kennwort und rechts von dem Namen jedes Be-
werbers einen Kreis für die Kennzeichnung, 
 
b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der 
zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung. 
 
Der Wähler gibt 
 
seine Erststimme in der Weise ab, 
 
dass er im linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder 
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll, 
 
seine Zweitstimme in der Weise ab, 
 



dass er im rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder 
auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 
 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlzelle des Wahlraumes oder in einem besonderen 
Nebenraum gekennzeichnet und so zusammengefaltet werden, dass nicht erkannt werden kann, wie 
er gewählt hat. 
 
 
 
4. 
Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Stimmbezirk 
sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
 
 
5. 
Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein 
ausgestellt ist, 
 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk dieses Wahlkreises oder 
 
b) durch Briefwahl 
 
teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich bei der Gemeinde (Wahlamt) die Briefwahlunterlagen 
beschaffen (siehe Rückseite der Wahlbenachrichtigung). Er muss seinen Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so 
rechtzeitig dem Bürgermeister übersenden, dass er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr 
eingeht. Er kann den Wahlbrief auch in der Dienststelle (Wahlamt) des Bürgermeisters abgeben. 
 
Für die Stadt Wesseling werden fünf Briefwahlvorstände gebildet. Die Briefwahlvorstände treten am 
Wahltag um 15.00 Uhr im Rathaus der Stadt Wesseling, Alfons-Müller-Platz, 50389 Wesseling, zur 
Ermittlung des Briefwahlergebnisses zusammen. Die Sitzungen sind ebenfalls öffentlich. 
 
Jeder Wahlberechtigte kann das Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 26 Abs. 4 
LWahlG). 
 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis 
verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist 
strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 
 
 
Wesseling, 10. Februar 2010 
 
Stadt Wesseling 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
gez. Bernhard Hadel 
Erster Beigeordneter 
 
 
 
 
Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Landtagswahl am 9. Mai 2010 
 
 
I. 
Die Wählerverzeichnisse zur Landtagswahl für die Stimmbezirke der Stadt Wesseling werden in der 
Zeit vom 19. bis 23. April 2010 während der allgemeinen Öffnungszeiten bei der Stadt Wesseling, Der 



Bürgermeister, Bereich Sicherheit und Ordnung, Rathaus, Erdgeschoss, Raum 25, Alfons-Müller-
Platz, 50389 Wesseling, für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte 
kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von 
anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu 
machen, aus denen sich die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben 
kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im 
Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 34 Abs. 6 des Meldegesetzes NRW eingetragen ist. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein 
Datensichtgerät möglich. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 
 
II. 
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der Einsichtsfrist, 
spätestens am 23. April 2010 bis 12.30 Uhr, bei der Stadt Wesseling, Der Bürgermeister, Bereich 
Sicherheit und Ordnung, Rathaus, Erdgeschoss, Raum 25, Alfons-Müller-Platz, 50389 Wesseling, 
Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt 
werden. 
 
 
III. 
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 18. April 
2010 eine Wahlbenachrichtigung. 
 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch 
einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits 
einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 
 
 
IV. 
Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 7 – Rhein-Erft-Kreis III durch 
Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl 
teilnehmen. 
 
 
V. 
Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
1. jeder in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
 
2. ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Einspruchsfrist gegen das Wählerver-
zeichnis (bis zum 23. April 2010) versäumt hat, 
b) wenn er aus einem von ihm nicht zu vertretenden Grund nicht in das Wählerverzeichnis aufge-
nommen worden ist, 
c) wenn seine Berechtigung zur Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Einspruchsfrist gegen 
das Wählerverzeichnis entstanden ist oder sich herausstellt. 
 
 
VI. 
Wahlscheine können von eingetragenen Wahlberechtigten bis zum zweiten Tag vor der Wahl, 7. Mai 
2010, 18.00 Uhr, beim Bürgermeister (Wahlamt) mündlich oder schriftlich beantragt werden. Die 
Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige 
dokumentierbare Übermittlung in elektronischer Form als gewahrt. Fernmündliche Anträge sind 
unzulässig und können deshalb nicht entgegengenommen werden. Ein behinderter Wahlberechtigter 
kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
 



Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter 
nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, 
gestellt werden. 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, 
kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 
 
Nicht eingetragene Wahlberechtigte können unter den in Ziffer V. 2. a) bis c) angegebenen 
Voraussetzungen den Antrag noch am Wahltage bis 15.00 Uhr stellen. 
 
Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. 
 
 
VII. 
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift des Bürgermeisters versehenen roten Wahlbriefumschlag und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für eine andere Person ist nur möglich, wenn 
die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies 
hat sie dem Bürgermeister vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen 
hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 
 
Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persönlich den Stimmzettel, legt ihn in den besonderen 
amtlichen Stimmzettelumschlag, der zu verschließen ist, unterzeichnet die auf dem Wahlschein 
vorgedruckte Versicherung an Eides statt, steckt den unterschriebenen Wahlschein und den 
Stimmzettelumschlag in den besonderen Wahlbriefumschlag und verschließt den Wahlbriefumschlag. 
 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so 
rechtzeitig an den Bürgermeister absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 
18.00 Uhr eingeht. 
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland von der Deutschen Post AG als 
Standardbrief ohne besondere Versendungsform unentgeltlich befördert. 
 
Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 
Nähere Hinweise darüber, wie der Wähler die Briefwahl auszuüben hat, sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl, das mit den Briefwahlunterlagen übersandt wird, zu entnehmen. 
 
 
Wesseling, 10. Februar 2010 
 
Stadt Wesseling 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
gez. Bernhard Hadel 
Erster Beigeordneter 
 
 
 
 
Versteigerung von Fundfahrrädern 
 
 



Am Donnerstag, dem 11.03.2010, findet um 17.00 Uhr im Foyer des Rathauses der Stadt Wesseling, 
Alfons-Müller-Platz, 50389 Wesseling, eine Versteigerung von Fundfahrrädern und anderen 
Fundgegenständen statt, deren gesetzliche Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist. 
 
Versteigert werden die Fundgegenstände gegen Abgabe des Höchstgebotes und gegen Barzahlung. 
 
Eigentümer oder Empfangsberechtigte der Gegenstände, die bis zum 10.09.2009 bei der Stadt 
Wesseling (Fundbüro) abgegeben worden sind und zur Versteigerung anstehen, werden gebeten, ihre 
Rechte bis spätestens 10.03.2010 im Rathaus der Stadt Wesseling, Bereich Sicherheit und Ordnung, 
Erdgeschoss, Zimmer 15, geltend zu machen. 
 
 
 
Wesseling, 19.02.2010 
Stadt Wesseling 
Der Bürgermeister 
 
gez. Hans-Peter Haupt  
 
 
 
 


